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Katharina Stengel

Enteignung als
rassistische Walfte

Vertreibung, Bereicherung und Vernichtung der jiidischen
Bevolkerung im «Dritten Reich»

Die Nationalsozialisten nutzten Enteignungen vom Moment der Macht-
iibernahme an als Mittel zur Verfolgung ihrer politischen GegnerInnen. Sie
eigneten sich das Vermogen der ins Ausland geflohenen «Reichsfeinde» an,
das der Gewerkschaften und linken Parteien, bis hin zu den Geritschaften
und Sportplitzen kleiner Arbeitersportvereine. Mit noch grésserem Nach-
druck und existentielleren Folgen betrieben sie vom Friihjahr 1933 an die
Enteignung der jidischen Bevilkerung in Deutschland. Die Nationalsozia-
listen konnten dabei auf antisemitische Klischees zuriickgreifen, die in
Deutschland eine lange Tradition hatten. Die rechtliche Gleichstellung von
Menschen jiudischen Glaubens, die erst seit 1871 gesetzlich verankert war,
war in Teilen der Bevolkerung auf erbitterte Gegnerschaft gestossen. Der
moderne Antisemitismus beruhte (und beruht bis heute) auf Ressentiments,
die Jiidinnen und Juden mit Geld verbinden und ihnen unterstellen, mit un-
lauteren Mitteln, also ohne Miihe und Arbeit, zu Reichtum gekommen zu
sein. Die sozial, kulturell und religios sehr heterogene jiidische Bevilkerung
wurde zu einer grossen und méchtigen Gefahr fiir Deutschland stilisiert, sie
nahm in der nationalsozialistischen Ideologie die Rolle eines parasitaren
und gefihrlichen Nutzniessers am «Volkskorper» ein, deren Enteignung
nicht nur als gerecht, sondern als eine Art Notwehrmassnahme ausgege-
ben wurde. Die Bedeutung, die diese antisemitische Projektion fiir die Na-
tionalsozialisten spielte, bildete sich in der Radikalitét ihrer Enteignungs-
politik ab.

Seit der Machtiibernahme der Nationalsozialisten im Friihjahr 1933
mussten Jiidinnen und Juden (genauer gesagt diejenigen, die von den neuen
Machthabern als Juden angesehen wurden) in Deutschland mit Repressa-
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lien und Gewalttétigkeiten in bis dahin unbekanntem Ausmass rechnen. Sie
waren bald zahllosen Angriffen ausgesetzt, die sowohl von der NSDAP und
von Antisemitlnnen in allen gesellschaftlichen Bereichen ausgingen, als
auch von der staatlichen Verwaltung. Jiidinnen und Juden waren durch ge-
walttitige Ubergriffe bedroht, durch den Verlust ihrer Arbeitsstellen, ihrer
KundlInnen, ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verbindungen. Ein bedeu-
tender Teil der Angriffe zielte von Anfang an auf das Eigentum der jiidischen
Bevolkerung. Darin wurde in Partei und Staat ein Hebel gesehen, die deut-
schen Juden aus der Gesellschaft auszustossen, sie zu isolieren, einzu-
schiichtern, ihnen ihre Lebensgrundlagen zu entziehen und sie schliesslich
zur Flucht zu notigen (Institut fiir Zeitgeschichte 2008/09; Wildt 2007; Friedlinder 1998).

Entrechtung und Profit

Mit einem der ersten nationalsozialistischen Gesetze, dem «Gesetz zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums» vom 7. April 1933, verloren die poli-
tisch missliebigen und die jiidischen Beamten und Angestellten ihre Stellen
im o6ffentlichen Dienst. Wenige Tage zuvor hatte die NSDAP im ganzen Land
eine Boykottkampagne organisiert, die die wirtschaftlichen Aktivititen jii-
discher Kaufleute und Gewerbetreibender behindern sollte. Geschifte wur-
den mit antisemitischen Parolen und Karikaturen beschmiert, vor den Ein-
gingen postierten sich SA- und NSDAP-Mitglieder, um KundInnen am Ein-
kauf zu hindern. Der unmittelbare Erfolg der Aktion war bescheiden, sie
setzte aber ein deutliches Signal. In den folgenden Jahren gingen staatliche
Enteignungsmassnahmen, gewalttitige Ubergriffe und eine von grossen Tei-
len der Bevolkerung unterstiitzte Isolation und Verdrangung der jiidischen
Bevolkerung Hand in Hand. Die Zahl der Berufsverbote wuchs bestindig
und hatte fiir viele existenzbedrohende Folgen. Der Boykott jiidischer Ge-
werbetreibender war in vielen lindlichen Regionen zu einem Dauerzustand
geworden, der vor allem die Inhaber kleinerer Betriebe zur Aufgabe zwang.
Es setzte, zuerst auf dem Land und spéter in den Stadten, eine Dynamik von
Boykott, «Arisierung» und Flucht ein, die nur mit reger Beteiligung der Orts-
bevolkerung in Gang kommen konnte. Staat und Partei trugen zu dieser Dy-
namik bei, in dem etwa ab 1935 an Jiidinnen und Juden keine o6ffentlichen
Auftrage mehr vergeben wurden und jiidische Gewerbetreibende immer
schwerer Zugang erhielten zu Rohstoffen und Devisen.

«Arisierung», ein Begriff der Nationalsozialisten, meint die Ubernahme
von Betrieben oder Besitztiimern von Juden durch «arische» Deutsche. In
den ersten Jahren des «Dritten Reichs» war das ein weitgehend «zivilgesell-
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schaftlicher» Vorgang, bei dem Staat und Partei lediglich die Rahmenbedin-
gungen herstellten, was nicht heisst, dass diese Eigentumsiibertragungen
ohne Gewalt und Erpressung vonstattengingen. In der Regel erwarben die
nicht-jiidischen KauferInnen den Besitz von Juden, die aufgrund der Um-
stinde wirtschaftlich unter Druck geraten waren oder ihre Flucht vorberei-
teten, deutlich unter Wert. Die «Arisierung» zahlloser grosser und kleiner
Geschifte, Unternehmen, Arztpraxen, Handwerksbetriebe, Stiftungen, Bi-
bliotheken und Immobilien verschaffte sehr vielen Einzelpersonen, aber
auch der NSDAP, den Kommunen und der Staatskasse ordentliche Profite.
Diesen Doppelcharakter hatten viele Massnahmen zur Enteignung der jiidi-
schen Bevolkerung: Sie entrechteten die Jiiddinnen und Juden und verschaff-
ten gleichzeitig den AnhédngerInnen der Nationalsozialisten oder dem Staat
selbst materielle Gewinne oder Vorteile - fiir die Nationalsozialisten eine
Moglichkeit, die «Volksgemeinschaft» und ihre AnhdngerInnen direkt von
ihrer antijiidischen Politik profitieren zu lassen. Ideologische, gesellschafts-
politische und materielle Motive gingen dabei ineinander iiber.!

Staatliche Enteignung

Die staatliche Finanzverwaltung — vom Reichsfinanzministerium bis hin zu
den ortlichen Finanzidmtern - spielte bei der Enteignung der jiidischen Be-
volkerung eine im Laufe der Jahre immer grosser werdende Rolle (Kuller 2013;
Stengel 2007). Sie reprasentierte die «ordentliche», mit Hilfe von Gesetzen, Ver-
ordnungen und biirokratischen Verfahren umgesetzte und dadurch schein-
bar legitimierte Seite der Beraubung. Gleichzeitig war die Steuerverwaltung
die erste offentliche Verwaltung, die offiziell die NS-Ideologie zur Ausle-
gungsrichtlinie erhob und Fragen der «Rassezugehorigkeit» zum Kriterium
des Verwaltungshandelns machte. Die Eingriffe der Finanzverwaltung im
Bereich der Judenverfolgung begannen scheinbar harmlos, mit einzelnen
Benachteiligungen jiidischer Steuerzahlender, und endeten bei der syste-
matischen Enteignung der deportierten und geflohenen jiidischen Bevolke-
rung zugunsten der Staatskasse. Diese Entwicklung — von punktuellen Dis-
kriminierungen bis zur Flankierung des Massenmords - vollzog sich in
nicht einmal zehn Jahren (Meinl/Zwilling 2004, 36 ..

Ein grosser Teil der staatlichen Enteignungsmassnahmen traf zunédchst
jene Judinnen und Juden, die aus Deutschland fliichteten. Schon lange vor
1933 hatten die Nazis die Parole ausgegeben, dass die Juden aus Deutschland
vertrieben werden sollen — aber ohne ihren Besitz. Um das umzusetzen, be-
diente sich die Finanzverwaltung der «Reichsfluchtsteuer», die nun die
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Funktion einer antisemitischen Sondersteuer annahm. Anfangs traf sie

Wohlhabende mit einem Vermdgen von mehr als 200 ooo Reichsmark, die

ein Viertel ihres Besitzes als Strafsteuer zurticklassen mussten; aber schon

im Mai 1934 wurden die Freibetréige drastisch gesenkt. Die Behérden hatten

nun auch das Recht, bei Fluchtverdacht entsprechende Sicherheitsleis-
tungen einzufordern. Ausserdem waren die EmigrantInnen von einer Reihe

von Devisenvorschriften betroffen, die laufend verschirft wurden. Bargeld

durfte nur in sehr geringen Mengen mit ins Ausland genommen werden, zu-
letzt waren es zehn Reichsmark. Besonders penibel priiften die Behorden

das Umzugsgut der Fliichtenden, das Stiick fiir Stiick aufgelistet werden

musste; Wertgegenstiande durften nicht mitgenommen werden, fiir alle

Neuanschaffungen waren hohe Abgaben zu entrichten. Da viele Regelungen

kontinuierlich verschirft wurden, kamen die Fliichtenden drmer im Aus-
land an, je spater die Auswanderung in Angriff genommen wurde (ebd. 40f.).

Die Finanzbehérden hatten aber auch zunehmend wichtige Funktio-
nen bei der Enteignung der Juden innerhalb Deutschlands. Sie waren mit
Wertschdtzungen und Expertisen an den zahllosen «Arisierungen» beteiligt.
Sie trugen dazu bei, jiiddische Gewerbetreibende in die Enge zu treiben und
damit «arisierungsreif» zu machen. Ab 1937 konnten die Devisenstellen den
gesamten Besitz von Jidinnen und Juden «sicherstellen», die als fluchtver-
déchtig galten. Ab 1939 wurde diese Regelung generell auf alle Juden in
Deutschland ausgeweitet; die jiidische Bevolkerung hatte von da an keinen
Zugriff mehr auf eventuell vorhandene Ersparnisse und Reserven. Seit Be-
ginn des Jahres 1938 konzentrierten sich die antijiidischen Massnahmen auf
die «Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben». Die
wirtschaftliche Existenzgrundlage der judischen Bevoélkerung sollte nun
systematisch zerstort werden. In diesem Jahr ergoss sich eine Flut von Mass-
nahmen und Repressalien iiber die jiidische Bevolkerung. Eine wichtige Vor-
bereitung weiterer Enteignungen war die am 26. April 1938 befohlene «Ver-
mogensanmeldung», die die deutschen Jiidinnen und Juden nétigte, ihren
gesamten Besitz bei der Finanzverwaltung anzumelden. Der Staat hatte da-
mit erstmals einen Uberblick iiber das noch vorhandene «jiidische Vermo-
gen» in Deutschland.

Als am 7. November 1938 der junge jiidische Fliichtling Herschel Gryn-
szpan in Paris auf den deutschen Legationsrat Ernst vom Rath schoss, nahm
die NSDAP das zum Anlass fiir eine gigantische Inszenierung des «Volks-
zorns» und fiir einen weiteren systematischen Angriff auf den Besitz der jii-
dischen Bevolkerung. In den Tagen und Nachten zwischen dem 7. und 11. No-
vember wurden fast alle Synagogen in Deutschland und Osterreich (das seit

118 WIDERSPRUCH 75/20 — ENTEIGNEN FURS GEMEINWOHL



Mirz 1938 zum «Deutschen Reich» gehorte) zerstort, Tausende von Woh-
nungen und Geschiften verwiistet und gepliindert, viele Menschen verletzt
oder getotet. Etwa 30 ooo jiidische Midnner wurden in Konzentrationslager
gesperrt und misshandelt; die meisten kamen nach einigen Wochen wieder
frei, mit der Auflage, umgehend das Land zu verlassen (Gross 2013).

Die Pogrome waren kaum beendet, als am 12. November die «Verord-
nung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben»
verkiindet wurde. Damit war es Jidinnen und Juden verboten, selbstindig
einen Betrieb zu fithren. Am 21. November wurde ihnen als «Siihne» fiir das
Attentat in Paris eine kollektive Strafsteuer in der Hohe von einer Milliarde
Reichsmark auferlegt, die von den Finanzdmtern in fiinf Raten eingezogen
wurde. Fiir die Begleichung dieser Strafsteuer waren viele Juden gendétigt,
ihre Hauser, Wohnungen oder eventuellen Aktienbesitz zu verkaufen. Am
3. Dezember folgte die «Verordnung iiber den Finsatz des jiidischen Vermo-
gens», mit dem Juden gezwungen wurden, ihre Gewerbebetriebe zu verkau-
fen oder abzuwickeln, ihre Immobilien zu verkaufen und ihre Wertpapiere
bei einer Devisenbank zu hinterlegen. Die «Arisierung» war nun rechtlich
zwingend. Juwelen, Edelmetalle und Kunstgegenstiande durften sie nicht
mehr frei verdussern; kurz darauf wurden Jiidinnen und Juden genétigt,
diese bis zum 31. Mirz 1939 bei staatlichen Ankaufstellen abzuliefern.

Flucht und Deportation

Der Gewaltausbruch der Novemberpogrome, in Verbindung mit den folgen-
den antisemitischen Massnahmen und gesetzlichen Repressalien, liess den
meisten Juden ein Weiterleben im «Deutschen Reich» unmoglich erschei-
nen. Es setzte eine Massenflucht ein. Die Nationalsozialisten hatten sich
einerseits zum Ziel gesetzt, so viele Juden wie méglich aus dem Land zu ver-
treiben, andererseits schufen sie fiir die Fliichtenden sehr hohe finanzielle
und biirokratische Hiirden — ein Widerspruch, den sie zu lésen versuchten,
indem sie den Druck auf die jiidische Bevolkerung immer weiter erhohten.
Eine Zeitlang ging diese Rechnung auf. Mit Kriegsbeginn am 1. September
1939 wurde die Auswanderung jedoch immer komplizierter; die begehrten
Visa in die Einwanderungsldnder waren immer schwerer zu bekommen und
die Auswanderungskosten kaum mehr aufzubringen. In Deutschland blieb
ein verzweifelter Rest zuriick, Menschen, die meist entweder zu arm oder zu
alt waren, um ins Ausland zu fliehen. Viele potenzielle Einwanderungslan-
der weigerten sich, die nun meist vollig verarmten Jiidinnen und Juden aus
Deutschland bei sich aufzunehmen. Die Versuche, jiidischen Fliichtlingen
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mehr legale Einwanderungsmoglichkeiten zu schaffen, wie sie etwa mit der
internationalen Konferenz von Evian im Juli 1938 unternommen wurden,
waren weitgehend gescheitert.” Die seit Jahren betriebene, enorme Verar-
mung der jiidischen Bevolkerung hatte in vielen Fallen die lebensrettende
Flucht verhindert.

Jene Judinnen und Juden, die sich ab 1940 noch im Deutschen Reich
aufhielten, waren vielfach zu Zwangsarbeit genétigt und lebten zusammen-
gepfercht und sozial isoliert in sogenannten «Judenhédusern». Als im Okto-
ber 1941 ein Auswanderungsverbot fiir deutsche Juden erlassen wurde, hat-
ten die Massendeportationen in die Ghettos, Konzentrations- und Vernich-
tungslager in den besetzten Gebieten Osteuropas bereits begonnen. Am
25. November 1941 wurde die «11. Verordnung zum Reichsbiirgergesetz» ver-
kiindet, die die vollstandige und reibungslose Enteignung der deportierten
und gefliichteten Jiidinnen und Juden erleichtern sollte. Der Besitz aller Ju-
den, «die ihren gewohnlichen Aufenthalt im Ausland haben», «verfiel» da-
mit dem deutschen Staat. Das betraf sowohl die Deportierten als auch die
Geflohenen. Die Reichsfinanzverwaltung wurde dazu bestimmt, auch die-
sen letzten Schritt der Enteignung umzusetzen und die «Verwertung» des
Besitzes zugunsten der Staatskasse zu organisieren.

Mit grosster Akribie wurde der gesamte verbliebene Besitz erfasst und
soweit moglich zu Geld gemacht. Der weniger wertvolle Hausrat wurde
meist in Auktionshédusern oder direkt vor den Wohnungen der Deportierten
offentlich versteigert. Auch dieser letzte Schritt der Enteignung fand also
vor aller Augen und mit reger Beteiligung der Ortsbevolkerung statt, die sich
nicht selten die Hinterlassenschaften ihrer ehemaligen NachbarInnen an-
eigneten. Der Ansturm auf die Versteigerungen «jiidischen Besitzes» war
enorm, teilweise musste Polizeischutz beantragt werden. Oft wurde Haus-
rat auch zugunsten von bombengeschidigten «Volksgenossen» verwendet
und die Enteignungen damit sozialpolitisch legitimiert. Wertvollere Gegen-
stinde fanden ihren Weg in Museen, Kunstsammlungen, Bibliotheken et ce-
tera. Die Finanzverwaltung, die bis zum Ende des «Dritten Reichs» mit der
Verwaltung und Verwertung der Hinterlassenschaften der Deportierten be-
schéftigt war, beseitigte auch mit grésster Griindlichkeit die materiellen
Spuren der jiidischen Bevolkerung in Deutschland. Was nicht in Museen,
Amtsraumen und zahllosen Privathaushalten verschwand, wurde auftrags-
gemdss vernichtet, etwa Fotoalben, personliche Dokumente oder Briefe
(Meinl/Zwilling 2004, 133-175). In den zahlreichen «angeschlossenen», besetzten
oder kollaborierenden Staaten wurde die jiidische Bevilkerung meist mit
derselben Entschlossenheit verfolgt und enteignet, nur geschah das alles in
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noch kiirzerer Zeit, zum Teil mit anderen Instrumenten und vor allem in
den besetzten Lindern Osteuropas mit dem Einsatz brachialer physischer
Gewalt. Ghettoisierung, Enteignung und Massenmord gingen meist Hand in
Hand. In geringerem Umfang profitierte die lokale, nicht-jiidische Bevolke-
rung von der Enteignung der Jiidinnen und Juden, den grossten Teil des Ge-
winns, der einen nicht unerheblichen Anteil der Kriegsfinanzierung aus-
machte, strichen jedoch meist der deutsche Staat, Parteiorganisationen,
deutsche Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen ein.

Folgen der Enteignung

Als Deutschland im Mai 1945 besiegt war, stand fiir die Alliierten fest, dass
die gigantischen Eigentumsiibertragungen, die der NS-Staat erzwungen
hatte, nicht von Bestand sein diirften (Goschler 2005; Goschler/Ther 2003). Insbeson-
dere die US-amerikanischen Besatzungsbehorden setzten in Deutschland
die Riickerstattung des enteigneten Besitzes an die jiidischen Uberlebenden
oder - in den vielen Fillen, in denen es keine Uberlebenden und Angehéri-
gen gab — an jiidische Organisationen durch. Die anderen westlichen Alliier-
ten, Frankreich und Grossbritannien, folgten weitgehend der US-amerikani-
schen Politik. In Westdeutschland wurden Riickerstattungsgesetze erlassen,
die den Uberlebenden die Wiedererlangung ihres Besitzes ermoglichten.
Die Riickerstattung blieb jedoch jahrelang eine hoch konflikthafte Angele-
genheit, in der deutschen Bevoélkerung, der Privatwirtschaft und auch in
den Landes- und Bundesministerien gab es grosse Widerstinde dagegen
(Lillteicher 2007). Die Sowjetunion verfolgte in ihrer Besatzungszone andere
Strategien im Umgang mit dem «arisierten» und geraubten Besitz. Da hier
ohnehin Verstaatlichungen und Enteignungen anstanden, kam eine Riick-
erstattung vor allem grosserer Besitztiimer in Ostdeutschland fiir sie nicht
infrage; aber auch weniger vermogende jiidische Verfolgte erlangten ihren
Besitz meist nicht zurtick. Eine «Wiedergutmachung» erfolgte in der DDR
iiberwiegend mit den Mitteln der Sozialpolitik (Spannuth 2007). In geringem
Umfang und mit erheblichen Einschriankungen restituierte die Bundesrepu-
blik auch Besitz, der von deutschen Behorden im Ausland enteignet wurde.
Trotz insgesamt durchaus beachtlicher Zahlungen® entzog sich die Bundes-
republik einer umfassenden Restitution der im Ausland geraubten Vermo-
genswerte bis heute.

Fiir die Opfer hatten die Enteignungsmassnahmen drastische Folgen,
die bei Weitem nicht nur ihren Besitz betrafen.! Die Negierung ihres Eigen-—
tumsrechts stand auch fiir die Riicknahme rechtlicher Gleichheit und den
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Entzug fundamentaler staatsbiirgerlicher Rechte, dem sie weitgehend ohn-
michtig ausgeliefert waren. In raschen Schritten wurde den Jiidinnen und

Juden in immer weiteren Feldern die Berufsausiibung und Geschiftstatig-
keit verboten, die Boykotte erzwangen Geschéftsaufgaben und «Arisierun-
gen», der Staat griff immer rabiater auf den Besitz der jiidischen Bevolke-
rung zu, dazu kamen die wachsende Bedrohung durch gewalttitige Uber-
griffe und Repressalien. Das ging mit gesellschaftlicher Stigmatisierung und

Isolation einher; Unterstiitzung und Hilfe aus anderen Teilen der Gesell-
schaft fand die jiidische Bevolkerung kaum. Der Verlust der Lebensgrund-
lagen und die bald einsetzende Verarmung verstirkte die Wehrlosigkeit der
judischen Bevolkerung gegeniiber den Verfolgungsmassnahmen und ver-
hinderte oft eine lebensrettende Flucht ins Ausland. Entrechtung, Enteig-
nung, Vertreibung, Ghettoisierung und Vernichtung standen in engem Zu-
sammenhang und bilden in den Biografien der Verfolgten eine dichte Kette

von Bedrohungen, die bald tédlich waren.

Anmerkungen

1 Zur «Arisierung» im NS gibt es zahlreiche
Studien, vgl. dazu den Forschungsiiberblick
von Benno Nietzel (2009). Eine wegweisende
Arbeit legte Frank Bajohr 1997 mit seinem
Buch ««Arisierung: in Hamburg. Die Ver-
driangung jiidischer Unternehmer 1933-1945»
vor.

2 Vgl. Online-Ausstellung «Geschlossene Gren-
zen. Die Internationale Fliichtlingskonferenz
von Evian 1938»: evianig38.de/ (Abfrage
9.6.2020)
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V.Braun Das Aschenmahl

W.EHauc Die GrofSe Unterbrechung
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Aspekete des geschichtlichen Moments —
Wege zu einer okologischen Produktionsweise?
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Buchhandlung im Volkshaus
Stauffacherstrasse 60
8004 Ziirich
Telefon 044 241 42 32
www.volkshausbuch.ch
info@volkshausbuch.ch

Literatur, Politik § Jelinek, Marx
Psychoanalyse Freud

Lesungen, Buchvernissagen und Gespriche in der Katakombe

WIDERSPRUCH 75/20 — ENTEIGNEN FURS GEMEINWOHL



	Enteignung als rassistische Waffe : Vertreibung, Bereicherung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im "Dritten Reich"

